
Feiertage mit Fahrverboten im Mai 2026

Datum Deutschland Frankreich Griechenland Italien Kroatien Luxemburg * Österreich Polen

01.05.2026 00:00-22:00 h 00:00-22:00 h 08:00-21:00 h 09:00-22:00 h 14:00-23:00 h 00:00-21:45 h 00:00-22:00 h 08:00-22:00 h

02.05.2026

03.05.2026 08:00-22:00 h

07.05.2026 21:30-24:00 h

08.05.2026 00:00-22:00 h 00:00-21:45 h

13.05.2026 00:00-21:45 h

14.05.2026 00:00-22:00 h 00:00-22:00 h 00:00-22:00 h

24.05.2026 08:00-22:00 h

25.05.2026 00:00-22:00 h 00:00-22:00 h 08:00-21:00 h 00:00-21:45 h 00:00-22:00 h

30.05.2026 14:00-23:00 h

31.05.2026

* Richtung Frankreich sowie Deutschland : 01.05., 13.05., 25.05.2026 / Richtung Frankreich: 07.05., 08.05.2026

Nachfolgende Matrix verschafft Ihnen einen Überblick zu Feiertagen mit Fahrverboten im Mai 2026. Bitte berücksichtigen Sie dies bei 
Ihrer Sendungsplanung. Sollten Sie Fragen zur Einhaltung Ihrer Terminsendungen haben, kontaktieren Sie uns gerne. 



Feiertage mit Fahrverboten im Mai 2026

Datum Portugal ** Rumänien Slowakei Slowenien Spanien *** Tschechien Ungarn Schweiz

01.05.2026 18:00-21:00 h 06:00-22:00 h 00:00-22:00 h 08:00-21:00 h 08:00-24:00 h 13:00-22:00 h 06:00-22:00 h

02.05.2026 08:00-21:00 h 08:00-24:00 h

03.05.2026

07.05.2026

08.05.2026 00:00-22:00 h 13:00-22:00 h

13.05.2026

14.05.2026 00:00-24:00 h

24.05.2026 06:00-22:00 h

25.05.2026 06:00-22:00 h 06:00-21:00 h 00:00-22:00 h

30.05.2026 08:00-24:00 h

31.05.2026 06:00-22:00 h

**    nur Gefahrgut
*** nur Gefahrgut am 01.05.2026, 02.05. und 31.05.2026 nur regional

Nachfolgende Matrix verschafft Ihnen einen Überblick zu Feiertagen mit Fahrverboten im Mai 2026. Bitte berücksichtigen Sie dies bei 
Ihrer Sendungsplanung. Sollten Sie Fragen zur Einhaltung Ihrer Terminsendungen haben, kontaktieren Sie uns gerne. 



Feiertage mit Fahrverboten im Mai 2026

Bulgarien

Deutschland

Frankreich

Griechenland

Italien

Kroatien

Luxemburg

Für Fahrzeuge mit einer Nutzlast von mehr als 3,5 Tonnen gilt an bestimmten Tagen, Feiertagen und Tagen mit hohem Verkehrsaufkommen, insbesondere in der Umgebung von Großstädten, ein 
Fahrverbot. Auch im Sommer gibt es viele lokale Fahrverbote. 

Für alle Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit einem zGG > 7,5 Tonnen gelten an Sonn- und Feiertagen, an verkehrsstarken Tagen vor/nach bestimmten Feiertagen sowie an Samstagen in der 
Ferienzeit Fahrverbote auf dem gesamten italienischen Straßennetz. Das Sonntagsfahrverbot gilt generell von 09:00 bis 22:00 Uhr, in den Monaten Juni bis September von 07:00 bis 22:00 Uhr. 

Für Fahrzeuge mit einem zGG > 7,5 Tonnen oder mehr als 14 m Länge besteht auf folgenden Straßen Fahrverbot: D8, D9, D21, D23, D39, D66, D200, D300, Z5002, auf der Zufahrtsstraße und im Bereich 
des Ro-Ro- Hafens von Split und Zadar, am Vortag eines Feiertages von 15:00 bis 23:00 Uhr, an Feiertagen von 14:00 bis 23:00 Uhr. Fällt der Tag vor einem gesetzlichen Feiertag oder der letzte Tag 
eineinander folgender gesetzlicher Feiertage auf einen Freitag oder Samstag, so gilt das Fahrverbot am Sonntag von 12:00 bis 23:00 Uhr. Fällt der Feiertag auf einen Sonntag oder Montag, gilt das 
Fahrverbot am Freitag vor dem Feiertag von 15:00 bis 23:00 Uhr. 

Alle Autobahnen und einige Straßen der Klassen I und II sind an gesetzlichen Feiertagen und am letzten Arbeitstag vor einem gesetzlichen Feiertag von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr und bei mehreren 
aufeinander folgenden Feiertagen von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr am letzten gesetzlichen Feiertag für Fahrzeuge mit einem zGG > 12 t gesperrt.

Für LKW > 7,5t zGG sowie für Anhänger hinter LKW, unabhängig vom Gewicht, gilt grundsätzlich auf dem gesamten deutschen Streckennetz ein Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen, jeweils von 00:00 bis 
22:00 Uhr. Zudem gilt zwischen Anfang Juli und Ende August ein in der Ferienreisefahrverbotsordnung festgelegtes Fahrverbot für Samstage. 

Für Fahrzeuge über 7,5t zGG besteht auf dem gesamten französischen Straßennetz ein Fahrverbot von samtags 22:00 Uhr bis sonntags 22:00 Uhr bzw. von 22:00 Uhr am Vorabend eines Feiertages bis zum 
Feiertag selbst um 22:00 Uhr.
In Frankreich gilt an allen Samstagen im Februar und am ersten Samstag im März ein Winterfahrverbot. Außerdem gilt vom 22.Juli bis 26. August ein Sommerfahrverbot an Samstagen. 

Auf der RN 2 zwischen Varazdin und Dubrava Krizovljanska besteht sonntags von 06:00 bis 22:00 Uhr Fahrverbot für Lastkraftwagen mit einem zGG > 7,5 Tonnen. 
Vom 15. Juni bis 15. September ist das Fahren an Samstagen von 04:00 bis 14:00 Uhr und an Sonntagen von 12:00 bis 23:00 Uhr für die oben genannten Fahrzeuge und auf den Straßen verboten. 

Für LKW > 7,5 Tonnen zGG gilt auf dem gesamten luxemburgischen  Straßennetz ein Fahrverbot für Beförderungen nach Frankreich ab samstags oder dem Vortag eines Feiertages ab 21:30 Uhr bis sonntags 
oder dem Feiertag selbst um 21:45 Uhr und nach Deutschland ab samstags oder dem Vortag eines Feiertages ab 23:30 Uhr bis sonnstags oder dem Feiertag selbst um 21:45 Uhr. 

Allgemeine Anmerkungen: 



Feiertage mit Fahrverboten im Mai 2026

Österreich

Polen

Portugal 

Schweiz

Slowakei

Für LKW > 3,5 Tonnen zGG, Sattelkraftfahrzeuge > 5 Tonnen zGG und Fahrzeuge mit einem Anhänger, der für ein Gesamtgewicht > 3,5 Tonnen zugelassen ist, besteht an Sonntagen und den allgemeinen 
Schweizer Feiertagen ein Fahrverbot von 00:00 bis 24:00 Uhr sowie ein ganzjähriges generelles Nachtfahrverbot zwischen 22:00 und 05:00 Uhr. An kantonalen Feiertagen besteht kein Fahrverbot für den 
Transitverkehr. 

Für Gefahrguttransporte mit Fahrzeugen > 3,5 Tonnen zGG bestehen auf bestimmten Streckenabschnitten Fahrverbote: 
- freitags, sonntags und an Feiertagen sowie am Vortag eines Feiertages von 18:00 bis 21:00 Uhr auf den Straßen EN6 zwischen Lisboa und Cascais, EN10 zwischen Infantado und Vila Franca de Xira, EN 14 
zwischen Maia und Braga, IC 1 zwischen Carvalhos und Vila Nova de Gaia (Santo Ovìdio), EN 101 zwischen Braga und Vila Verde, IC 4 (EN 125) zwischen Sao Joao da Venda und Faro, EN 125 zwischen Faro 
und Olhawo.
- montags von 07:00 bis 10:00 Uhr, außer im Juli und August, auf den Zufahrtswegen von Lissabon und Porto (stadteinwärts): A1,A2,A5,A8,IC19,EN6,EN10,A3,A4,EN13,EN105,IC1,EN209,EN222 (ER)
- ganzjährig in verschiedenen Tunneln auf der A23
- täglich von 05:00 bis 02:00 Uhr des Folgetages auf der Brücke des 25. April (Lissabon)

Für LKW ohne Anhänger, Sattelkraftfahrzeuge > 7,5 Tonnen zGG sowie für LKW mit Anhänger (das zGG des LKW oder des Anhängers ist > 3,5 Tonnen) besteht auf dem gesamten österreichischen 
Straßennetz ein Fahrverbot von samstags 15:00 Uhr bis sonntags 22:00 Uhr sowie an Feiertagen von 00:00 bis 22:00 Uhr: Darüber hinaus gilt für alle LKW > 7,5 Tonnen zGG ein generelles Nachtfahrverbot 
auf den österreichischen Straßen und Autobahnen in der Zeit von 22:00 bis 05:00 Uhr. 

In Polen gilt für LKW über 12 Tonnen zGG ein Fahrverbot zwischen 18:00 und 22:00 Uhr am Tag vor einem Feiertag und zwischen 08:00 und 22:00 Uhr am Feiertag selbst. Darüber hinaus gelten im Land 
Fahrverbote am letzten Freitag im Juni und bis zum Sonntag vor Schulbeginn: freitags von 18:00 bis 22:00 Uhr, samstags von 08:00 bis 14:00 Uhr, sonntags von 08:00 bis 22:00 Uhr. 

Für LKW > 7,5 Tonnen zGG und Fahrzeugkombinationen gilt an Sonn- und Feiertagen ein Fahrverbot in der Zeit von 00:00 bis 22:00 Uhr auf allen Autobahnen, Hauptstraßen und für den internationalen 
Verkehr geeigneten Straßen in der Slowakei. 
Dieselben Fahrzeuge und Straßen unterliegen vom 01. Juli bis zum 31. August jeden Samstag von 07:00 bis 19:00 Uhr einem Fahrverbot. 

Allgemeine Anmerkungen: 



Feiertage mit Fahrverboten im Mai 2026

Rumänien

Slowenien

Für Fahrzeuge mit einem zGG > 7,5 Tonnen gilt ein Fahrverbot auf nationalen Straßen: 
- DN1, km 17+900 (Grenze Otopeni) - Ploeisti (Abzweigung DN1-DN1 A) ganzjährig von Montag bis Donnersag von 06:00 bis 22:00 Uhr, freitags, samstags und sonntags von 00:00 bis 24:00 Uhr
- DN1, km 67+400 Ploiesti (Abzweigung DN1 - DJ1236) - Brasov (Abzweigug DN1-DN1A) ganzjährig von Montag bis Donnerstag von 06:00 bis 22:00 Uhr, freitags und samstags von 00:00 bis 01:00 Uhr und 
von 05:00 bis 24:00Uhr
- DN7 Pitesti (Kreuzung DN7 mit DN7C) - Ramnicu Valcea - Vestem (Kreuzung DN7-DN1) am Tag vor einem Feiertag von 16:00 bis 22:00 Uhr und am Feiertag von 06:00 bis 22:00 Uhr. 

Fällt ein Tag, der kein gesetzlicher Feiertag ist, zwischen einen gesetzlichen Feiertag und einen Samstag oder Sonntag und wird dieser Tag durch eine behördliche Entscheidung zum gesetzlichen Feiertag 
erklärt, wird für Fahrzeuge mit einem zGG > 7,5 Tonnen ein Fahrverbot auf bestimmten nationalen Straßen zwischen 06:00 und 2:00 Uhr verhängt. 

Fahrzeuge mit einem zGG > 7,5 Tonnen dürfen vom 01. Juli bis zum 31. August freitags, samstags und sonntags während der unten aufgeführten Zeiten nicht fahren.  

- A2 Bukarest (Anschlusstelle A2-Ring de Bukarest) - Fundulea - Lehliu - Fetesti -Cernavoda-Constanta (Anschlussstelle A2 mit A4) > Bukarest - Constanta: Freitag und Samstag  von 06:00 bis 22:00 Uhr / 
Constanta-Bukarest: Sonntag von 06:00 bis 22:00 Uhr
- DN39 Agigea - (Schnittpunkt DN39 - DN39A) - Mangalia (EIngang), in beiden Richtungen: Freitag, Samstag und Sonntag von 06:00 bis 22:00 Uhr
- DN22C Murfatlar (Schnittpunkt DN22C-DN3) - Cernavoda (Schnittpunkt DN22C - A2). Murfatlar- Cernavoda, Sonntag von 06:00 bis 22:00 Uhr. 

Bukarest: Zwischen dem 01. Juli und dem 31. August gilt im Zentrum von Bukarest täglich von 07:00 bis 20:00 Uhr ein Fahrverbot. Außerhalb dieser Zeiten ist der Zugang zum Zentrum nur mit einer 
Sondergenehmigung möglich. Diese Fahrverbote sind durch ein Schild gekennzeichnet. 

Allgemeine Anmerkungen: 

Für LKW > 7,5 Tonnen zGG gilt auf bestimmten Straßen ein Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen sowie an arbeitsfreien Tagen zwischen 08:00 und 21:00 Uhr. Vom letzten Wochenende im Juni bis zum ersten 
Wochenende im September ist das Fahren auch an Samstagen zwischen 08:00 und 13:00 Uhr verboten. 

Auf den unten genannten Straßenabschnitten und in beiden Richtungen gilt das Sommerfahrverbot an Samtagen von 08:00 bis 16:00 Uhr und an Sonn-, Feiertagen und Ferien von 08:00 bis 22:00 Uhr. 
Betroffene Straßenabschnitte A1-E61/70 Ljubljana - Koper, A3-E70 Divaca (Gabrk) - Fernetici (Fernetti), H5-E751 Skof i je - Koper, G1 - 11Koper - Dragonja, G1 -6 Postojna - Jelsane. 



Feiertage mit Fahrverboten im Mai 2026

Spanien

Tschechische Republik 

Ungarn

Quelle: DSLV Bundesverband Spedition und Logistik

Für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen > 7,5 Tonnen zGG gilt an Sonn- und Feiertagen ein Fahrverbot in der Zeit von 13:00 bis 22:00 Uhr auf allen Autobahnen, internationen Straßen und 
Nationalstraßen in Tschechien. 

Vom 01. Juli bis zum 31. August gilt auf denselben Straßen ein Fahrverbot für dieselben Fahrzeuge: freitags von 17:00 bis 21:00 Uhr, samstags von 07:00 bis 13:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 
13:00 bis 22:00 Uhr. 

Für LKW schwerer als 7,5 Tonnen zGG gilt: 
- vom 01. Juli bis 31. August: von Samstag 15:00 Uhr bis Sonntag 22:00 Uhr und von 22:00 Uhr am Tag vor einem Feiertag bis 22:00 Uhr am Feiertag (wenn ein Feiertag einem Samstag oder Sonntag 
vorausgeht, gilt das Fahrverbot von 08:00 Uhr am ersten Tag bis 22:00 Uhr am letzten Tag ohne Unterbrechung); 
- vom 01. September 2025 bis 30 Juni 2026: von 22:00 Uhr am Tag vor einem Sonntag oder Feiertag bis 22:00 Uhr am Sonntag oder Feiertag (wenn der Tag vor einem Feiertag ein Sonntag ist, gilt das 
Fahrverbot von 08:00 Uhr am ersten Tag bis 22:00 Uhr am letzten Tag ohne Unterbrechung). 

Allgemeine Anmerkungen: 

Spanien hat ein sehr detailliertes und komplexes System von Fahrverboten. Ein nationales Fahrverbot für Gefahrguttransporte besteht nur an Sonn- und Feiertagen von 08:00 bis 24:00 Uhr. Am Tag vor 
einem Feiertag (nicht Samstag) gilt das Fahrverbot von 13:00 bis 24:00 Uhr. ADR-Fahzeuge müssen auf Autobahnen und Schnellstraßen fahren. Der Fahrer muss die nächstgelegene Ausfahrt/Ausgang zur 
Be- und Entladestelle nehmen. 

Das Baskenland und Katalonien verbieten LKW über 7,5 Tonnen zGG das Befahren von Teilen der A-8, A-15, AP-8, GI 11, GI-20, GI-636, N-1, N-121A, N-240, N-622 und N-634 an bestimmten Tagen des 
Jahres und an Wochenenden und Feiertagen. 

Haftungsausschluss:
Auch wen der DSLV Bundesverband Spedition und Logistik bei der Zusammenstellung dieser Übersciht mit der erforderlichen Sorgfalt vorgegangen ist, übernimmt der Verband keinerlei Haftung für eventuelle Ungenauigkeiten oder Fehler in den 
Informationen der Übersicht insbesondere für Schäden jeglicher Art, welche die direkte oder indirekte Folge von Handlungen und/oder Entscheidungen auf der Grundlage der Informationen dieser Übersicht sind.


